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§ 1 
Kennzeichnungspflicht 

§ 1 
Kennzeichnungspflicht 

 

(1) Hersteller und Händler, die neue Personenkraftwagen ausstellen, zum 
Kauf oder Leasing anbieten oder für diese werben, haben dabei Angaben 
über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und gegebenenfalls den 
Stromverbrauch nach Maßgabe der §§ 3 bis 5 sowie der Anlagen 1 bis 4 zu 
machen. 
 

(2) Bei den Angaben sind zu verwenden als Einheit 

1. für 

a) den Kraftstoffverbrauch Liter je 100 Kilometer (l/100 km), 

b) den Verbrauch von Erdgas- oder Biogas als Kraftstoff abweichend von 
a) Kilogramm je 100 Kilometer (kg/100 km), wobei der aus der EG-
Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity – CoC) 
stammende und in Kubikmeter je 100 Kilometer (m3/100 km) angegebene 
Wert vom Hersteller in Kilogramm je 100 Kilometer (kg/100 km) gemäß dem in 
Anhang XII Absatz 2.3 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2007 über die Typgenehmigung von 
Kraftfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) und über den Zugang zu Reparatur- und 
Wartungsinformationen für Fahrzeuge (ABl. L 171 vom 29.6.2007, S. 1) in 
Verbindung mit der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2008 zur Durchführung und Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) 
und über den Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen für 
Fahrzeuge (ABl. L 199 vom 28.7.2008, S. 1) festgelegten Bezugsdichtewert 
für Erdgas umzurechnen ist, 

c) den Stromverbrauch für rein elektrisch betriebene Fahrzeuge, 
Brennstoffzellenfahrzeuge und für extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge 
Kilowattstunden je 100 Kilometer (kWh/100 km), wobei der aus der EG-
Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity – CoC) 
stammende und in Wattstunden je Kilometer (Wh/km) angegebene Wert vom 
Hersteller in Kilowattstunden je 100 Kilometer (kWh/100 km) umzurechnen ist. 

 

Der Verbrauch ist jeweils bis zur ersten Dezimalstelle nach kaufmännischen 
Rundungsregeln auf- oder abgerundet anzugeben. 

2. für die CO2-Emissionen Gramm je Kilometer (g/km), jeweils auf eine 
ganze Zahl nach kaufmännischen Rundungsregeln auf- oder abgerundet. 

(1) Hersteller und Händler, die neue Personenkraftwagen ausstellen, zum 
Kauf oder Leasing anbieten oder für diese werben, haben dabei Angaben 
über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen, die Preisentwicklung 
des Kraftstoffs nach Maßgabe der zu erwartenden Kraftstoff-
Kostensteigerung und gegebenenfalls den Stromverbrauch nach Maßgabe 
der §§ 3 bis 5 sowie der Anlagen 1 bis 4 zu machen. 

(2) Bei den Angaben sind zu verwenden als Einheit 

1. für 

a) den Kraftstoffverbrauch Liter je 100 Kilometer (l/100 km), 

b) den Verbrauch von Erdgas- oder Biogas als Kraftstoff abweichend von 
a) Kilogramm je 100 Kilometer (kg/100 km), wobei der aus der EG-
Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity – CoC) 
stammende und in Kubikmeter je 100 Kilometer (m3/100 km) angegebene 
Wert vom Hersteller in Kilogramm je 100 Kilometer (kg/100 km) gemäß dem in 
Anhang XII Absatz 2.3 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2007 über die Typgenehmigung von 
Kraftfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) und über den Zugang zu Reparatur- und 
Wartungsinformationen für Fahrzeuge (ABl. L 171 vom 29.6.2007, S. 1) in 
Verbindung mit der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2008 zur Durchführung und Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) 
und über den Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen für 
Fahrzeuge (ABl. L 199 vom 28.7.2008, S. 1) festgelegten Bezugsdichtewert 
für Erdgas umzurechnen ist, 

c) den Stromverbrauch für rein elektrisch betriebene Fahrzeuge, 
Brennstoffzellenfahrzeuge und für extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge 
Kilowattstunden je 100 Kilometer (kWh/100 km), wobei der aus der EG-
Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity – CoC) 
stammende und in Wattstunden je Kilometer (Wh/km) angegebene Wert vom 
Hersteller in Kilowattstunden je 100 Kilometer (kWh/100 km) umzurechnen ist. 

d) zu erwartende Preisentwicklung des Kraftstoffs in 
Prozentpunkten. 

Der Verbrauch ist jeweils bis zur ersten Dezimalstelle nach kaufmännischen 
Rundungsregeln auf- oder abgerundet anzugeben. 

2. für die CO2-Emissionen Gramm je Kilometer (g/km), jeweils auf eine 
ganze Zahl nach kaufmännischen Rundungsregeln auf- oder abgerundet. 

 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 



Im Sinne dieser Verordnung 

[…] 

5. ist "offizieller Kraftstoffverbrauch" der Verbrauch eines neuen 
Personenkraftwagens nach Artikel 2 Nr. 5 der Richtlinie 1999/94/EG; 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. sind "offizielle spezifische CO2-Emissionen" die Emissionen eines 
neuen Personenkraftwagens nach Artikel 2 Nr. 6 der Richtlinie 1999/94/EG; 
 
 
 

6a. ist der „offizielle Stromverbrauch“ der auf der Grundlage der 
Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2007 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen (Euro 5 
und Euro 6) und über den Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen 
für Fahrzeuge (ABl. L 171 vom 29.6.2007, S. 1) in Verbindung mit der 
Verordnung (EG) Nr. 692/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Juli 2008 zur Durchführung und Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
715/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen (Euro 5 und 6) und über den Zugang 
zu Reparatur- und Wartungsinformationen für Fahrzeuge (ABl. L 199 vom 
28.7.2008, S. 1) ermittelte Verbrauch an elektrischer Energie; 

6b. ist „anderer Energieträger“ elektrischer Strom; 
 

[…] 

Im Sinne dieser Verordnung 

[…] 

5. ist "offizieller Kraftstoffverbrauch" der Verbrauch eines neuen 
Personenkraftwagens nach Artikel 2 Nr. 5 der Richtlinie 1999/94/EGder im 
tatsächlichen Fahrbetrieb (RDE) eines neuen Perso- nenkraftwagens 
gemessen wird, anhand des Verfahrens nach Anhang IIIA der 
Verordnung (EU) Nr. 2017/1151 der Kommission. Sind unter einem 
Modell mehrere Varianten und/oder Versionen zusammengefasst, so 
wird der Wert für den Kraftstoffverbrauch dieses Modells auf der 
Grundlage der Variante und/oder Version mit dem höchsten offiziellen 
Kraftstoffverbrauch innerhalb dieser Gruppe angegeben; 

5a.  ist die „zu erwartende Preisentwicklung des Kraftstoffs“ eine, auf 
der Grundlage der Erhöhung der Quote für alternative Kraftstoffe auf 100 
% bis 2035, voraussichtliche Kraftstoff-Kostensteigerung von 200–300 % 

6. sind "offizielle spezifische CO2-Emissionen" die Emissionen eines 
neuen Personenkraftwagens nach Artikel 2 Nr. 6 der Richtlinie 1999/94/EG, 
die im tatsächlichen Fahrbetrieb (RDE) eines neuen 
Personenkraftwagens gemessen werden, anhand des Verfahrens nach 
Anhang IIIA der Verordnung (EU) Nr. 2017/1151 der Kommission; 

6a. ist der „offizielle Stromverbrauch“ der auf der Grundlage der 
Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2007 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen (Euro 5 
und Euro 6) und über den Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen 
für Fahrzeuge (ABl. L 171 vom 29.6.2007, S. 1) in Verbindung mit der 
Verordnung (EG) Nr. 692/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Juli 2008 zur Durchführung und Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
715/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen (Euro 5 und 6) und über den Zugang 
zu Reparatur- und Wartungsinformationen für Fahrzeuge (ABl. L 199 vom 
28.7.2008, S. 1) ermittelte Verbrauch an elektrischer Energie; 

6b. ist „anderer Energieträger“ elektrischer Strom, Wasserstoff sowie 
weitere Energieträger durch die eine Brennstoffzelle erzeugt werden 
kann; 

[…] 

 

§ 3 
Hinweis auf Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen  

 
und Stromverbrauch sowie Aushang am Verkaufsort 

§ 3 
Hinweis auf Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen,  

zu erwartende Preisentwicklung des Kraftstoffs  
und Stromverbrauch sowie Aushang am Verkaufsort 

 

(1) Wer einen neuen Personenkraftwagen ausstellt oder zum Kauf oder 
Leasing anbietet, hat dafür Sorge zu tragen, dass 

1. ein Hinweis auf den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen 
spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls den offiziellen 
Stromverbrauch am Fahrzeug oder in dessen unmittelbarer Nähe so 
angebracht ist, dass dieser deutlich sichtbar ist und eindeutig zugeordnet 
werden kann. Der Hinweis muss die CO2-Effizienzklasse nach § 3a Absatz 2 

(1) Wer einen neuen Personenkraftwagen ausstellt oder zum Kauf oder 
Leasing anbietet, hat dafür Sorge zu tragen, dass 

1. ein Hinweis auf den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen 
spezifischen CO2-Emissionen, die zu erwartende Preisentwicklung des 
Kraftstoffs und gegebenenfalls den offiziellen Stromverbrauch am Fahrzeug 
oder in dessen unmittelbarer Nähe so angebracht ist, dass dieser deutlich 
sichtbar ist und eindeutig zugeordnet werden kann. Der Hinweis muss die 

 



enthalten sowie den Anforderungen der Anlage 1 entsprechen, die zum 
Zeitpunkt des Erstellens des Hinweises aktuell sind. Das Datum der Erstellung 
des Hinweises ist in dem vorgesehenem Feld im Sinne der Anlage 1 Nummer 
7 anzugeben, 

2. ein Aushang am Verkaufsort deutlich sichtbar angebracht wird, der die 
CO2-Effizienzklassen, die Werte des offiziellen Kraftstoffverbrauchs, der 
offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls des offiziellen 
Stromverbrauchs aller Modelle neuer Personenkraftwagen enthält, die am 
Verkaufsort ausgestellt oder an diesem oder über diesen Verkaufsort zum 
Kauf oder Leasing angeboten werden; der Aushang muss den Anforderungen 
der Anlage 2 entsprechen. 
 

(2) Der Hinweis und der Aushang nach Absatz 1 können auch 
elektronisch durch Bildschirmanzeige dargestellt werden, soweit die übrigen in 
Absatz 1 sowie in den Anlagen 1 und 2 angeführten Voraussetzungen 
eingehalten werden. 

(3) Die Hersteller haben den Händlern, denen sie neue 
Personenkraftwagen liefern, auf Anforderung unverzüglich und unentgeltlich 
die Angaben zu übermitteln, die erforderlich sind, um den Hinweis und den 
Aushang nach Absatz 1 zu erstellen. 

CO2-Effizienzklasse nach § 3a Absatz 2 enthalten sowie den Anforderungen 
der Anlage 1 entsprechen, die zum Zeitpunkt des Erstellens des Hinweises 
aktuell sind. Das Datum der Erstellung des Hinweises ist in dem 
vorgesehenem Feld im Sinne der Anlage 1 Nummer 7 anzugeben, 

2. ein Aushang am Verkaufsort deutlich sichtbar angebracht wird, der die 
CO2-Effizienzklassen, die Werte des offiziellen Kraftstoffverbrauchs, der 
offiziellen spezifischen CO2-Emissionen, die zu erwartende 
Preisentwicklung des Kraftstoffs und gegebenenfalls des offiziellen 
Stromverbrauchs aller Modelle neuer Personenkraftwagen enthält, die am 
Verkaufsort ausgestellt oder an diesem oder über diesen Verkaufsort zum 
Kauf oder Leasing angeboten werden; der Aushang muss den Anforderungen 
der Anlage 2 entsprechen. 

(2) Der Hinweis und der Aushang nach Absatz 1 können auch 
elektronisch durch Bildschirmanzeige dargestellt werden, soweit die übrigen in 
Absatz 1 sowie in den Anlagen 1 und 2 angeführten Voraussetzungen 
eingehalten werden. 

(3) Die Hersteller haben den Händlern, denen sie neue 
Personenkraftwagen liefern, auf Anforderung unverzüglich und unentgeltlich 
die Angaben zu übermitteln, die erforderlich sind, um den Hinweis und den 
Aushang nach Absatz 1 zu erstellen. 

§ 3a 
CO2-Effizienzklassen 

§ 3a 
CO2-Effizienzklassen 

 

(1) Der Hersteller hat die CO2-Effizienz des Fahrzeugs durch Angabe 
einer CO2-Effizienzklasse auszuweisen. Er hat dazu die Abweichung der 
offiziellen spezifischen CO2-Emissionen des Fahrzeugs von einem 
fahrzeugspezifischen Referenzwert zu ermitteln. Der Referenzwert ist wie folgt 
zu bestimmen: 
 

Referenzwert (in g CO2/km) = 36,59079 + a × M 

Dabei ist: 

M = Masse des fahrbereiten Fahrzeugs in Kilogramm (kg), 

a = 0,08987. 

Der Referenzwert ist als ganze Zahl nach kaufmännischen Rundungsregeln 
auf- oder abzurunden. Die Abweichung der offiziellen spezifischen CO2-
Emissionen des Fahrzeugs vom Referenzwert ist durch die Differenz der 
beiden Angaben auszudrücken und wie folgt zu berechnen: 

[…] 

Dabei ist: 

CO2Ref= fahrzeugspezifischer Referenzwert der CO2-Emissionen, 

CO2PKW = offizielle spezifische CO2-Emissionen des Fahrzeugs. 

(1) Der Hersteller hat die CO2-Effizienz des Fahrzeugs durch Angabe 
einer CO2-Effizienzklasse auszuweisen. Er hat dafür die absoluten CO2-
Emissionswerte in Gramm anzugeben. Er hat dazu die Abweichung der 
offiziellen spezifischen CO2-Emissionen des Fahrzeugs von einem 
fahrzeugspezifischen Referenzwert zu ermitteln. Der Referenzwert ist wie folgt 
zu bestimmen: 

Referenzwert (in g CO2/km) = 36,59079 + a × M 

Dabei ist: 

M = Masse des fahrbereiten Fahrzeugs in Kilogramm (kg), 

a = 0,08987. 

Der Referenzwert ist als ganze Zahl nach kaufmännischen Rundungsregeln 
auf- oder abzurunden. Die Abweichung der offiziellen spezifischen CO2-
Emissionen des Fahrzeugs vom Referenzwert ist durch die Differenz der 
beiden Angaben auszudrücken und wie folgt zu berechnen: 

[…] 

Dabei ist: 

CO2Ref= fahrzeugspezifischer Referenzwert der CO2-Emissionen, 

CO2PKW = offizielle spezifische CO2-Emissionen des Fahrzeugs. 

 



Der Prozentwert ist auf zwei Dezimalstellen nach dem Komma nach 
kaufmännischen Rundungsregeln auf- oder abzurunden. 

(2) Entsprechend der Abweichung vom Referenzwert wird das Fahrzeug 
einer der nachfolgend bestimmten CO2-Effizienzklassen zugewiesen. 
 

CO2-Effizienzklasse Bandbreite der Klassen Abweichung vom Referenzwert 
 

A +   ≤ -37 % 

A   -36,99 % bis -28 % 

B   -27,99 % bis -19 % 

C   -18,99 % bis -10 % 

D   -9,99 % bis -1 % 

E   -0,99 % bis +8 % 

F   +8,01 % bis +17 % 

G   > +17,01 % 

(3) Erfüllt fünf vom Hundert der zugelassenen Fahrzeuge in einem 
Kalenderjahr die Anforderungen der nächst effizienteren Klassen A ++ oder A 
+++, werden diese Klassen entsprechend den nachfolgend bestimmten CO2-
Effizienzklassen eingeführt, gegebenenfalls auch gleichzeitig. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie überprüft jährlich das Erreichen 
des Fünf-vom-Hundert-Kriteriums für die Einführung der nächst höheren CO2-
Effizienzklasse. Diese Überprüfung erfolgt auf der Basis der 
Zulassungszahlen und Typdaten des Kraftfahrt-Bundesamtes und unter 
Zugrundelegung der offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und der Masse 
des fahrbereiten Fahrzeugs im Sinne der Richtlinie 2007/46/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. September 2007 zur 
Schaffung eines Rahmens für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge (ABl. L 263 vom 9.10.2007, S. 1) 
sowie optionaler, ergänzender versions- oder fahrzeugspezifischer Meldungen 
der Hersteller an das Kraftfahrt-Bundesamt, wobei in den Fällen, in denen in 
den Typgenehmigungsdokumenten ein Bereich für die Masse angegeben ist, 
für die Berechnung im Sinne des § 3a Absatz 3 dieser Verordnung der höhere 
Wert heranzuziehen ist. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
veröffentlicht das Ergebnis der Prüfung und gegebenenfalls die 
Notwendigkeit, die Klassen A ++ beziehungsweise A +++ einzuführen bis 
spätestens 30. Juni eines jeden Jahres im Bundesanzeiger. Die neue Klasse 
ist nach drei Monaten ab dem Datum der Veröffentlichung im Bundesanzeiger 
anzuwenden. 

CO2-Effizienzklasse Bandbreite der Klassen Abweichung vom Referenzwert 

A ++   ≤ -46 % 

A + -  45,99 % bis -37 % 

Der ProzentwertWert ist auf zwei Dezimalstellen nach dem Komma nach 
kaufmännischen Rundungsregeln auf- oder abzurunden. 

(2) Entsprechend der Abweichung vom Referenzwertdes 
Emissionswerts wird das Fahrzeug einer der nachfolgend bestimmten CO2-
Effizienzklassen zugewiesen. 

CO2-Effizienzklasse Bandbreite der Klassen Abweichung vom Referenzwert 
   max. THG-Emissionen [g CO2/km] 

A +   ≤ -37 % 

A   -36,99 % bis -28 %105,6 

B   -27,99 % bis -19 %118,8 

C   -18,99 % bis -10 %132,0 

D   -9,99 % bis -1 %145,2 

E   -0,99 % bis +8 %158,4 

F   +8,01 % bis +17 %171,6 

G   > +17,01 %184,8 

(3) Erfüllt fünf vom Hundert der zugelassenen Fahrzeuge in einem 
Kalenderjahr die Anforderungen der nächst effizienteren Klassen A ++ oder A 
+++, werden diese Klassen entsprechend den nachfolgend bestimmten CO2-
Effizienzklassen eingeführt, gegebenenfalls auch gleichzeitig. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie überprüft jährlich das Erreichen 
des Fünf-vom-Hundert-Kriteriums für die Einführung der nächst höheren CO2-
Effizienzklasse. Diese Überprüfung erfolgt auf der Basis der 
Zulassungszahlen und Typdaten des Kraftfahrt-Bundesamtes und unter 
Zugrundelegung der offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und der Masse 
des fahrbereiten Fahrzeugs im Sinne der Richtlinie 2007/46/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. September 2007 zur 
Schaffung eines Rahmens für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge (ABl. L 263 vom 9.10.2007, S. 1) 
sowie optionaler, ergänzender versions- oder fahrzeugspezifischer Meldungen 
der Hersteller an das Kraftfahrt-Bundesamt, wobei in den Fällen, in denen in 
den Typgenehmigungsdokumenten ein Bereich für die Masse angegeben ist, 
für die Berechnung im Sinne des § 3a Absatz 3 dieser Verordnung der höhere 
Wert heranzuziehen ist. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
veröffentlicht das Ergebnis der Prüfung und gegebenenfalls die Notwendigkeit, 
die Klassen A ++ beziehungsweise A +++ einzuführen bis spätestens 30. Juni 
eines jeden Jahres im Bundesanzeiger. Die neue Klasse ist nach drei 
Monaten ab dem Datum der Veröffentlichung im Bundesanzeiger 
anzuwenden. 

CO2-Effizienzklasse Bandbreite der Klassen Abweichung vom Referenzwert 

A ++   ≤ -46 % 

A + -  45,99 % bis -37 % 



CO2-Effizienzklasse Bandbreite der Klassen Abweichung vom Referenzwert 

A +++   ≤ -55 % 

A ++   -54,99 % bis -46 % 

Spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung wird das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Berechnungsgrundlagen für 
den Referenzwert, insbesondere Alternativen zur Bezugsgröße Masse, und 
den Anteil der zugelassenen Fahrzeuge in den Klassen insgesamt überprüfen 
und gegebenenfalls die Energieverbrauchskennzeichnung für 
Personenkraftwagen durch Änderung dieser Verordnung anpassen. 

CO2-Effizienzklasse Bandbreite der Klassen Abweichung vom Referenzwert 

A +++   ≤ -55 % 

A ++   -54,99 % bis -46 % 

Spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung wird das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Berechnungsgrundlagen für 
den Referenzwert, insbesondere Alternativen zur Bezugsgröße Masse, und 
den Anteil der zugelassenen Fahrzeuge in den Klassen insgesamt überprüfen 
und gegebenenfalls die Energieverbrauchskennzeichnung für 
Personenkraftwagen durch Änderung dieser Verordnung 
anpassen.(aufgehoben) 

§ 4 
Leitfaden zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen  

 
und Stromverbrauch 

§ 4 
Leitfaden zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen,  

zu erwartender Preisentwicklung des Kraftstoffs 
und Stromverbrauch 

 

(1) Die Hersteller bestimmen eine Stelle, die in ihrem Auftrag einen 
einheitlichen Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und 
den Stromverbrauch in gedruckter Form erstellt und an Händler, Verbraucher 
und sonstige Interessenten verteilt. Der Leitfaden ist mindestens einmal 
jährlich zu aktualisieren. Die Hersteller teilen die nach Satz 1 bestimmte Stelle 
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit; dieses gibt die Stelle 
im Bundesanzeiger bekannt. Der Leitfaden ist von den Herstellern auch im 
Internet zur Verfügung zu stellen. 
 

[…] 

(5) Hersteller und diejenigen, die im eigenen Namen neue 
Personenkraftwagen zum Verkauf einführen, ohne Hersteller nach § 2 Nr. 2 
zu sein, haben an die von den Herstellern nach Absatz 1 Satz 1 bestimmte 
Stelle jeweils unverzüglich, spätestens zum Beginn eines jeden Quartals, die 
folgenden Angaben zu übermitteln: 

1. Bezeichnungen der Modelle jeder Fabrikmarke, die sie in Deutschland 
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Handel haben und - soweit bereits 
bekannt - im Restjahr sowie im folgenden Kalenderjahr in den Handel bringen 
werden, 

2. zu den unter Nummer 1 genannten Modellen zusätzlich jeweils den 
Hubraum, die Leistung, die Getriebeart, die Masse des Fahrzeugs, die 
Kraftstoffart, gegebenenfalls den anderen Energieträger, den offiziellen 
Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und 
gegebenenfalls den offiziellen Stromverbrauch. 

(1) Die Hersteller bestimmen eine Stelle, die in ihrem Auftrag einen 
einheitlichen Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen, die 
zu erwartende Preisentwicklung des Kraftstoffs und den Stromverbrauch 
in gedruckter Form erstellt und an Händler, Verbraucher und sonstige 
Interessenten verteilt. Der Leitfaden ist mindestens einmal jährlich zu 
aktualisieren. Die Hersteller teilen die nach Satz 1 bestimmte Stelle dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit; dieses gibt die Stelle im 
Bundesanzeiger bekannt. Der Leitfaden ist von den Herstellern auch im 
Internet zur Verfügung zu stellen. 

[…] 

(5) Hersteller und diejenigen, die im eigenen Namen neue 
Personenkraftwagen zum Verkauf einführen, ohne Hersteller nach § 2 Nr. 2 zu 
sein, haben an die von den Herstellern nach Absatz 1 Satz 1 bestimmte Stelle 
jeweils unverzüglich, spätestens zum Beginn eines jeden Quartals, die 
folgenden Angaben zu übermitteln: 

1. Bezeichnungen der Modelle jeder Fabrikmarke, die sie in Deutschland 
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Handel haben und - soweit bereits 
bekannt - im Restjahr sowie im folgenden Kalenderjahr in den Handel bringen 
werden, 

2. zu den unter Nummer 1 genannten Modellen zusätzlich jeweils den 
Hubraum, die Leistung, die Getriebeart, die Masse des Fahrzeugs, die 
Kraftstoffart, gegebenenfalls den anderen Energieträger, den offiziellen 
Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen, die zu 
erwartende Preisentwicklung des Kraftstoffs und gegebenenfalls den 
offiziellen Stromverbrauch. 

 

§ 5 
Werbung 

§ 5 
Werbung 

 



(1) Hersteller und Händler, die Werbeschriften erstellen, erstellen lassen, 
weitergeben oder auf andere Weise verwenden, haben sicherzustellen, dass 
in den Werbeschriften Angaben über den offiziellen Kraftstoffverbrauch und 
die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen der betreffenden Modelle neuer 
Personenkraftwagen nach Maßgabe von Abschnitt I der Anlage 4 gemacht 
werden. 

[…] 

(1) Hersteller und Händler, die Werbeschriften erstellen, erstellen lassen, 
weitergeben oder auf andere Weise verwenden, haben sicherzustellen, dass 
in den Werbeschriften Angaben über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die 
zu erwartende Preisentwicklung des Kraftstoffs und die offiziellen 
spezifischen CO2-Emissionen der betreffenden Modelle neuer 
Personenkraftwagen nach Maßgabe von Abschnitt I der Anlage 4 gemacht 
werden. 

[…] 

 

§ 6 
Missbräuchliche Verwendung von Bezeichnungen 

§ 6 
Missbräuchliche Verwendung von Bezeichnungen 

 

Es ist verboten, in nach § 3 Abs. 1, § 3a Absatz 1 und 2, § 4 Abs. 2 Satz 1 
und § 5 Abs. 1 und 2 bereitzustellenden Informationen zum offiziellen 
Kraftstoffverbrauch, zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen, zum 
offiziellen Stromverbrauch und zu den CO2-Effizienzklassen andere den 
Vorschriften dieser Verordnung nicht entsprechende Zeichen, Symbole oder 
Angaben zu verwenden, sofern diese geeignet sind, beim Verbraucher zu 
Verwechslungen zu führen. 

Es ist verboten, in nach § 3 Abs. 1, § 3a Absatz 1 und 2, § 4 Abs. 2 Satz 1 und 
§ 5 Abs. 1 und 2 bereitzustellenden Informationen zum offiziellen 
Kraftstoffverbrauch, zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen,  zu der 
zu erwartenden Preisentwicklung des Kraftstoffs, zum offiziellen 
Stromverbrauch und zu den CO2-Effizienzklassen andere den Vorschriften 
dieser Verordnung nicht entsprechende Zeichen, Symbole oder Angaben zu 
verwenden, sofern diese geeignet sind, beim Verbraucher zu Verwechslungen 
zu führen. 

 

Anlage 1 (zu § 3 Abs. 1 Nr. 1) 
Hinweis auf Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen und 

Stromverbrauch 

Anlage 1 (zu § 3 Abs. 1 Nr. 1) 
Hinweis auf Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen und 

Stromverbrauch 

 

Abschnitt I 
Inhalt und Gestaltung des Hinweises 

auf den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen den Stromverbrauch 
 

[…] 

3. Nach der Überschrift „Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-
Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV“ sind folgende Angaben 
zum Fahrzeug zu machen: Marke, Modell, konkretisiert durch Typ, Variante 
und Version, Leistung, Kraftstoff, andere Energieträger und Masse des 
Fahrzeugs. 

[…] 

Abschnitt I 
Inhalt und Gestaltung des Hinweises 

auf den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen den Stromverbrauch 
und die Preisentwicklung des Kraftstoffs 

[…] 

3. Nach der Überschrift „Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-
Emissionen, zu erwartende Preisentwicklung des Kraftstoffs und 
Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV“ sind folgende Angaben zum Fahrzeug zu 
machen: Marke, Modell, konkretisiert durch Typ, Variante und Version, 
Leistung, Kraftstoff, andere Energieträger und Masse des Fahrzeugs. 

[…] 

10.  Weiterhin ist die voraussichtliche Preisentwicklung des Kraftsstoffs in 
Pronzentpunkten anzugeben. 

 

Anlage 2 (zu § 3 Abs. 1 Nr. 2) 
Aushang am Verkaufsort über Kraftstoffverbrauch, CO2-

Emissionen und den Stromverbrauch 

Anlage 2 (zu § 3 Abs. 1 Nr. 2) 
Aushang am Verkaufsort über Kraftstoffverbrauch, CO2-

Emissionen und den Stromverbrauch 

 



 

Abschnitt I 

[…] 

4. Der Aushang ist mit "Aushang nach Richtlinie 1999/94/EG" und 
folgendem Hinweis zu überschreiben: 

"Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionswerte und Stromverbrauch aller an 
diesem Verkaufsort ausgestellten oder bestellbaren Personenkraftwagen der 
Marke (N. N.)". 

[…] 

Abschnitt I 

[…] 

4. Der Aushang ist mit "Aushang nach Richtlinie 1999/94/EG" und 
folgendem Hinweis zu überschreiben: 

"Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionswerte, Preisentwicklung des 
Kraftstoffs und Stromverbrauch aller an diesem Verkaufsort ausgestellten 
oder bestellbaren Personenkraftwagen der Marke (N. N.)". 

[…] 

 

Anlage 3 (zu § 4 Abs. 2 Satz 1) 
Leitfaden über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und 

Stromverbrauch 

Anlage 3 (zu § 4 Abs. 2 Satz 1) 
Leitfaden über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und 

Stromverbrauch 

 

Der Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den 
Stromverbrauch enthält zumindest folgende Angaben: 

[…] 

Der Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen, die zu 
erwartende Preisentwicklung des Kraftstoffs und den Stromverbrauch 
enthält zumindest folgende Angaben: 

[…] 

 


